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27.05.2009 

Dem 
Haushaltsausschuss 

überwiesen 

 
Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das  
Haushaltsjahr 2009 (Haushaltsgesetz 2009) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 18/409 zu Drucksache 18/281  

 
 
 
Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst  
 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  15 05 Hochschulen 
Buchungskreis:       
 
Produktnummer lt. Leistungsplan       
  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 22 -Hochschulen 
 
  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten      +2.068,6 2.068,6

 
Sonstige Veränderungen:      
 
In der Anlage II: Grundbudget Clusterpreise für Parameter „ Leistungszahl Studierende“ wird die Fußnote zu Cluster VII 
(u.a. Ingenieurwissenschaften) gestrichen und in der Übersicht zu den Universitäten auf 16.464 € festgelegt. 

 
 

 
 

Der Wirtschaftsplan, das zugehörige Produktblatt und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
Begründung des Änderungsantrags:      
 
In der Folge dieser Änderung vereinheitlicht sich der Preis für den Cluster VII auf 16.464 EUR für alle Universitäten. Die 
Leistungsabgeltung der Universitäten Kassel, Gießen und Frankfurt ändern sich wie folgt: 
Uni Gießen:       1.778.112 EUR 
Uni Kassel       45.786.384 EUR 
Uni Frankfurt    2.963.520 EUR 
Der vom Land zu finanzierende Betrag erhöht sich um 2.068.578 EUR. 
 

 
 
 
Wiesbaden, 27.05.2009 
 
Für die Fraktion der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende 
Thorsten Schäfer-Gümbel 
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